
 

Umweltamt 
 

 

Vollzug der Wassergesetze und des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG); Prüfung der Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung für die 
geplante Teilverfüllung und Renaturierung des Unteren Barthelweihers in Hemhofen auf 
dem Grundstück mit der Fl.-Nr. 134, Gemarkung Hemhofen 
 
 

1. Sachverhalt 
 
Die Gemeinde Hemhofen hat beim Landratsamt Erlangen-Höchstadt die wasserrechtliche Geneh-
migung für die Teilverfüllung und Renaturierung des Unteren Barthelweihers auf dem Grundstück 
mit der Fl.-Nr. 134, Gemarkung Hemhofen beantragt. 
 
Ziel der Maßnahme ist eine naturnahe Umgestaltung des Unteren Barthelweihers im Sinne einer 
naturschutzfachlichen Ausgleichsfläche und eine Verbesserung der Wasserführung, denn in jün-
gerer Vergangenheit war diese im Sommer häufig nicht ausreichend. Dazu wird das Nordufer na-
turnah umgestaltet. 
 
Geplant ist unter anderem die Auffüllung des nördlichen Weiherbereichs, dabei die Modellierung 
der neuen Flachwasserzone aus autochthonem Teichbodenmaterial. Insgesamt wird die Wasser-
fläche um ca. 1/3 verkleinert. Die Strukturanreicherung der neuen Uferzonen soll durch Schaffung 
unterschiedlicher Böschungsneigungen und Flachwasserzonen erreicht werden. 
 
Nach § 5 Abs. 1 UVPG ist durch das Landratsamt Erlangen-Höchstadt festzustellen, ob für das 
Vorhaben eine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht.  
 
Für das Vorhaben ist gemäß § 7 Abs. 2 UVPG i. V. m. Anlage 1 Nr. 13.18.2 Spalte 2 zum UVPG 
eine standortbezogene Vorprüfung zur Feststellung der UVP-Pflicht durchzuführen.  
 
 

2. UVP-Vorprüfung 
 
Die standortbezogene Vorprüfung wurde als überschlägige Prüfung in zwei Stufen durchgeführt 
(§ 7 Abs. 2 Satz 2 UVPG). In der ersten Stufe wurde geprüft, ob bei dem Vorhaben besondere 
örtliche Gegebenheiten gemäß den in Anlage 3 Nummer 2.3 zum UVPG aufgeführten Schutzkri-
terien vorliegen (§ 7 Abs. 2 Satz 3 UVPG).  
 
1. Prüfungsstufe: Schutzkriterien (Anlage 3 Nr. 2.3 zum UVPG): 

 
Schutzkriterien 
Sind durch das Vorhaben rechtswirksame Schutz-
gebiete betroffen? 

Betroffen Art, Größe, Umfang der Be-
troffenen; Bemerkungen Ja Nein 

Natura 2000-Gebiete (FFH- oder Vogel-
schutzgebiete, § 7 Abs. 1 Nr. 8 BNatschG) 

  
 

Naturschutzgebiete (§ 23 BNatSchG)    

Nationalparke und Nationale Naturmonu-
mente (§ 24 BNatSchG) 

  
 

Biosphärenreservate und Landschaftsschutz-
gebiete (§§ 25, 26 BNatSchG) 

  
 

Naturdenkmäler (§ 28 BNatSchG)    

Geschützte Landschaftsbestandteile, einschl. 
Alleen (§ 29 BNatSchG) 

  
 

Gesetzlich geschützte Biotope (§ 30 
BNatSchG) 
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Wasserschutzgebiete (§ 51 WHG), Heilquel-
lenschutzgebiete (§ 53 Abs. 4 WHG), Hoch-
wasserrisikogebiete (§ 73 Abs. 1 WHG, 
Überschwemmungsgebiete (§ 76 WHG) 

  

 

Gebiete, in denen europäisch festgelegte 
Umweltqualitätsnormen bereits überschritten 
sind 

  
 

Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte    

Denkmäler, Denkmalensembles, Bodendenk-
mäler, archäologisch bedeutende Landschaf-
ten 

  
 

 
Da die Prüfung der ersten Stufe ergeben hat, das keine besonderen örtlichen Gegebenheiten 
gemäß den in Nr. 2.3 der Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Schutzkriterien vorliegen, entfällt die 
Prüfung der zweiten Stufe der standortbezogenen Vorprüfung. 
 
 

3. Ergebnis der Vorprüfung gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 UVPG 
 
Es liegen keine besonderen örtlichen Gegebenheiten gemäß den in Nr. 2.3 der Anlage 3 zum 
UVPG aufgeführten Schutzkriterien vor. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung ist daher nicht durch-
zuführen (§ 7 Abs. 2 Satz 4 UVPG). 
 
Diese Feststellung wird hiermit entsprechend § 5 Abs. 2 UVPG der Öffentlichkeit bekannt gege-
ben. Die Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar (§ 5 Abs. 3 UVPG). 
 
Höchstadt an der Aisch, den 12.01.2023 
Landratsamt Erlangen-Höchstadt 
 
 
Hubert 
 


